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1. Auftrag
Die gesetzlichen Vertreter des

Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V., Stuttgart,
(nachfolgend auch „VdAW e.V.“ oder „Gesellschaft“)

haben uns den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss des Geschäftsjahres vom
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 der Gesellschaft ohne Beurteilungen
zu erstellen.

Art und Umfang unserer Erstellungsarbeiten richten sich auftragsgemäß nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter Beachtung des vom Institut der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) verabschiedeten IDW Standard:
„Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen“ (IDW S 7) (03.2021).

Der Erstellungsauftrag umfasst die Entwicklung des Jahresabschlusses (Bilanz
und Gewinn- und Verlustrechnung) auf der Basis der von uns geführten Anlagen-
und Lohnbuchhaltung und der uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher
und Bestandsnachweise unter Berücksichtigung der uns erteilten Auskünfte zur
Ausübung bestehender Wahlrechte.

Die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit oder der Plausibilität der uns zur Erstel-
lung des Jahresabschlusses vorgelegten Unterlagen sowie der Richtigkeit und
Vertrauenswürdigkeit der erteilten Auskünfte ist nicht Gegenstand des Auftrags.

Über das Ergebnis der Erstellung haben wir auftragsgemäß zusätzlich zu der Be-
scheinigung i.S.d. IDW S 7 (03.2021) den nachstehenden Bericht erstellt. Unser
Bericht richtet sich an den Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V.

Der von uns erstellte Jahresabschluss ist als Anlage 1 bis Anlage 2 beigefügt.

Auftragsgemäß werden die rechtlichen Verhältnisse in Anlage 3 dargestellt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im
Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage 4 beigefügten Allgemeinen
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
in der Fassung vom 1. Januar 2017 vereinbart. Die Haftungshöchstsumme be-
stimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhält-
nis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen
maßgebend.

Dieser Bericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen
der Organe der Gesellschaft zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsge-
mäße Zwecke zu verwenden, sodass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung,
Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem
Dritten eine schriftliche Vereinbarung geschlossen haben.
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2. Gegenstand, Art und Umfang
der Erstellung

2.1. Gegenstand der Erstellung

Gegenstand der Erstellung war die Entwicklung des Jahresabschlusses, beste-
hend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, des Verband der Agrarge-
werblichen Wirtschaft (VdAW) e.V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis
zum 31. Dezember 2024. Der Jahresabschluss ist nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften auf Grundlage der Buchführung, des Inventars sowie der
Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ent-
wickelt worden.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für

● die Buchführung,

● die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften sowie

● die uns erteilten Auskünfte.

Wir haben die erforderlichen Entscheidungen über die Ausübung von Wahlrechten
und Ermessensspielräumen von den gesetzlichen Vertretern eingeholt.

Unsere Aufgabe ist es, normentsprechend den Jahresabschluss auf Basis der von
uns durchgeführten Anlagen- und Lohnbuchhaltung und der uns darüber hinaus
vorgelegten Unterlagen unter Berücksichtigung der erhaltenen Informationen an-
hand der von uns daraufhin vorgenommenen Abschlussbuchungen zu entwickeln.

Von uns im Rahmen unseres Auftrags nicht entdeckte Mängel der Unterlagen, an
deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, und der Informationen sowie
sich daraus ergebende Folgewirkungen für den Jahresabschluss fallen nicht in un-
sere Verantwortlichkeit.

2.2. Art und Umfang der Erstellung

Unsere Erstellung haben wir unter Beachtung der vom IDW festgelegten Grund-
sätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen des IDW Standards "Grundsätze
für die Erstellung von Jahresabschlüssen" (IDW S 7 (03.2021)) durchgeführt.

Danach handelt es sich bei der Erstellung um die Entwicklung des Jahresab-
schlusses auf der Basis der von uns geführten Anlagen- und Lohnbuchhaltung
und der uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise
unter Vornahme erforderlicher Abschlussbuchungen und unter Berücksichtigung
der erteilten Auskünfte sowie der eingeholten Vorgaben zu den anzuwendenden
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Der Auftrag erstreckt sich nicht auf die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der
Buchführung sowie der Angemessenheit und Funktionsfähigkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems.
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Die vorgenommenen Abschlussbuchungen beruhen auf den vorgelegten Unterla-
gen und erteilten Auskünften ohne Beurteilung ihrer Richtigkeit.

Art und Umfang unserer erforderlichen Arbeiten haben wir in unseren Arbeitspa-
pieren festgehalten.

Wir haben die Arbeiten vom März 2025 bis zum 25. April 2025 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die ge-
setzlichen Vertreter haben uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses schrift-
lich bestätigt.



3 Ergebnis der Arbeiten

4 Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V. – 2023/28075

3. Ergebnis der Arbeiten

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Verbandes zum 31. Dezember 2024 wurde unter Be-
achtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Die Gliederung
entspricht derjenigen des Vorjahresabschlusses.

Der Jahresabschluss ist freiwillig nach den Rechnungslegungsvorschriften des
Ersten Abschnitts des Dritten Buches (§§ 238 bis 263 HGB) des deutschen Han-
delsgesetzbuches erstellt worden.
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4. Bescheinigung
über die Erstellung

Nach Abschluss des Auftrags erteilen wir folgende Bescheinigung:

Bescheinigung der Wirtschaftsprüfungsge­
sellschaft über die Erstellung

An den Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V., Stuttgart

Wir haben auftragsgemäß den beigefügten Jahresabschluss - bestehend aus Bi­
lanz und Gewinn- und Verlustrechnung - des Verband der Agrargewerblichen
Wirtschaft (VdAW) e.V., Stuttgart, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis
31. Dezember 2024 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschrif­
ten erstellt. Grundlage der Erstellung waren die von uns durchgeführte Anlagen­
und Lohnbuchhaltung und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher
und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die
uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und
des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften lie­
gen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards „Grundsätze für
die Erstellung von Jahresabschlüssen" (IDW S 7 (03.2021 )) durchgeführt. Dieser
umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf
Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzu­
wendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Stuttgart, den 25. April 2025

} GrantThomton

Klenk
Steuerberater
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A k t i v s e i t e
Vorjahr

EUR    EUR   TEUR

A. Anlagevermögen

1. Büroeinrichtung / Betriebs- und Geschäftsausstattung 281,14 0

2. Wertpapiere 758.817,67 726

3. Beteiligungen
a) Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH 5.624,21 6

b) Dr. Neinhaus Verlag AG 292.396,57 292

c) Weininstitut Württemberg GmbH 2.500,00 3

300.520,78 301

1.059.619,59 1027

B. Umlaufvermögen

1. Forderungen
a) aus Beiträgen 52.498,70 51

    - Einzelwertberichtigungen -29.987,40 -38

    - Pauschalwertberichtigung -450,00 0

22.061,30 13

b) gegen Personal 0,00 18

c) Landhandelsverband Bayern e.V. 2.713,04 -

d) aus Zuschüssen 79.442,54 83

e) Geldtransit 15.000,00 -

f) Sonstige 10.966,26 10

130.183,14 124

2. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
a) Kassenbestand 902,68 1

b) Bankguthaben BW-Bank (Sondervermögen Hessen LH) 8.989,30 8

c) Bankguthaben BW-Bank 132.177,77 145

   (davon Sondervermögen Hessen LH EUR 45.973,52)

d) Bankguthaben Merkur Privatbank KGaA (Girokonto) 11.845,25 40

e) Bankguthaben Merkur Privatbank KGaA (Tagesgeld) 2.327,78 2

155.340,10 195

286.425,92 320
1.346.045,51 1.347

Der Jahresabschluss ist freiwillig nach den Rechnungslegungsvorschriften des Ersten Abschnitts des
Dritten Buches (§§ 238 bis 263 HGB) des deutschen Handelsgesetzbuches erstellt worden.

Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V., Stuttgart

Bilanz zum 31. Dezember 2024
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P a s s i v s e i t e
Vorjahr

EUR    EUR    TEUR
A. Vereinskapital

Stand 1.1.2024 866.310,93 820

- Jahresfehbetrag (i.Vj. Jahresüberschuss) -30.257,00 46

836.053,93 866

B. Sondervermögen Hessen LH
Stand 1.1.2024 53.740,78 54

+ Jahresüberschuss Sondervermögen 1.222,04 0

54.962,82 54

C. Sonstige Rückstellungen 21.000,00 25

D. Verbindlichkeiten
a) Verbindlichkeiten aus Lieferungen

    und Leistungen 67.763,06 53

b) Darlehen Dr. Neinhaus Verlag AG 257.500,00 258

c) VdAW Beratungs- und Service GmbH 102.280,93 73

d) Landhandelsverband Bayern e.V. 0,00 2
e) Sonstige Verbindlichkeiten 6.484,77 16

434.028,76 402
1.346.045,51 1.347

Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V., Stuttgart

Bilanz zum 31. Dezember 2024
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A. Erträge Vorjahr
      EUR     TEUR

Beiträge LTHW 68.000,00 68
"             VH, GS 72.550,00 72
"             LH 73.230,00 76
"             LHV Bayern 72.713,04 71
"             LU 68.015,00 65
"             FS 48.690,00 50
"             FU 78.098,00 75
"             BWK 38.825,00 40
"             Mühlen 37.680,00 39
"             WWK 20.510,00 24
"             LH Hessen 21.860,00 22
"             LIV Hessen 12.000,00 12
"             LTH 27.525,00 29
"             FU Bayern 25.103,00 25
"             MOT 21.390,00 21
"             FUR 37.995,00 38
"             LTH Hessen 10.520,00 15
"             BLU 10.400,00 10
"             KWF 4.850,00 5

749.954,04 757
abzüglich in Beiträgen enthaltene Umsatzsteuer
für Einzelberatungen -563,89 -1
Beiträge gesamt 749.390,15 756

Zuschüsse und Sonstige Erträge 137.692,95 148
Erträge aus Dividenden 17.431,58 18
Erträge aus Wertpapierveräußerungen 12.361,09 40
Erträge aus der Herabsetzung Wertberichtigung auf Forderungen 7.802,18 0
Erträge aus Wertaufholung von Wertpapieren 7.162,85 31
Zinserträge 1.380,49 3

933.221,29 996

für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V., Stuttgart

Gewinn- und Verlustrechnung
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Vorjahr
B. Aufwendungen               EUR TEUR

Personalaufwendungen 470.792,48 517
Kostenverrechnung 99.234,55 99
Aufwendungen Verbandstag, Studienreisen, Seminare 55.672,17 52
Fremdleistungen 52.854,33 30
Beiträge 45.755,52 42
Buchführungs- und Beratungsaufwendungen 43.193,09 22
Beratungen betriebswirtschaftlich 30.800,00 25
Aufwendungen Dienstleister intern 30.654,40 29
Raumaufwendungen 26.475,10 24
Werbekosten, Repräsentation und Bewirtung 16.541,41 20
Vermögensverwaltungsgebühren 13.072,60 10
Aufwendungen Landhandel + Mühlen intern 12.994,80 11
Aufwendungen Saft + Wein intern 12.042,80 11
Zinsaufwendungen 11.814,93 14
Büromaterial, Post und Telekommunikation 9.820,89 13
Reiseaufwendungen 7.332,92 8
Abschreibungen auf Forderungen aus Beiträgen 7.222,65 2
Aufwandsentschädung Vorstand 6.021,50 7
Sonstige Aufwendungen 3.704,90 10
(Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen, Zinsen,
Nebenkosten Geldverkehr, Spenden, Steuern, sonstige)
Abschreibung von Wertpapieren 3.077,94 1
Informationsmaterial 2.524,38 2
Versicherungen 494,44 1
Nebenkosten Geldverkehr Hessen 158,45 0

962.256,25 950

C. Abschluss
Erträge 933.221,29 996
Aufwendungen 962.256,25 950
Jahresfehlbetrag (i.Vj. Jahresüberschuss) -29.034,96 46

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V., Stuttgart
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Verband der Agrargewerblichen Wirt-
schaft (VdAW) e.V., Stuttgart
Rechtliche Verhältnisse

Bezeichnung: Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V.

Sitz: Stuttgart

Gründungsjahr: 1971

Satzung: Letzte Fassung vom 22. November 2019

Vereinsregister: Amtsgericht Stuttgart VR 2704

Aufgaben des Verbandes: Lt. § 2 der Satzung:

"Der Verband hat die Aufgaben:

a) Die Mitglieder der angeschlossenen Verbände und die

Einzelmitglieder allgemein zu fördern,

b) die Interessen der mittelständischen agrargewerblichen

Wirtschaft zu vertreten,

c) die angeschlossenen Verbände bei der Erfüllung ihrer

gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu unter-
stützen,

d) den Behörden und anderen Stellen Vorschläge zu unter-

breiten und auf Verlangen Gutachten zu erstatten."

Präsidium im Sinne von § 8 Nr. 1b
der Satzung / Vorstand im Sinne
von § 26 BGB: Wilhelm Lohrmann als Vorsitzender.

Dr. Brigitta Hüttche als geschäftsführender Vorstand.

Rolf Michelberger, Michael Heydt, Thomas Behringer, Alb-

recht Kumpf, Herbert Körner.
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Das Präsidium ist Vertretungsorgan nach § 26 BGB gem.

§ 8 Nr. 1b der Satzung.

Weitere Vorstände im Sinne von
§ 8 Nr. 2a der Satzung: Die Mitglieder des Präsidiums sowie die folgenden weiteren

Personen:

Reiner Becker, Johannes Elwinger, Helmut Gaissmaier,

Gerhard Klenk, Erich Klotz, Herbert Körner, Kurt Neuscheler,

Wilhelm Neyer, Lars Otto, Klaus Schätzle, Johann Schwei-

ger, Thomas Siegle, Kurt Speidel, Jürgen Willi, Martin Zotz.

Mitgliederversammlung
und Vorjahresabschluss: Am 25. April 2024 fand eine Delegiertenversammlung als

Vertreterin der Mitglieder statt, in welcher der Jahresab-

schluss zum 31. Dezember 2023 angenommen wurde. Vor-

stand und Geschäftsführung wurde für das abgelaufene Jahr

2023 Entlastung erteilt.

Steuerliche Verhältnisse: Die vom Verband erbrachten Dienstleistungen für technische

Beratung unterliegen der Umsatzsteuer, soweit die hierfür

aufgewendeten internen Kosten nicht durch Zuschüsse von
Bund und Land gedeckt sind.

Der Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V.

ist als Berufsverband nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG von der

Körperschaftsteuer befreit.






